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Vorentwürfe zur Verordnung über die ausserfamiliäre Betreuung von 
Kindern (Kinderbetreuungsverordnung, KiBeV) und zur Verordnung über die 
Adoption (Adoptionsverordnung, AdoV) 
Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Mit Schreiben vom 5. Juni 2009 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeideparte-

ment (EJPD) dem Schweizerischen Gemeindeverband die oben erwähnten Geschäfte 

zur Stellungnahme unterbreitet. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu den zwei 

Vorlagen aus Sicht der Gemeinden Stellung nehmen zu können.  
 

 

Allgemeine Bemerkungen zur Kinderbetreuungsverordnung 
Die Pflegekinderverordnung (PAVO) neu unter dem Titel «Kinderbetreuungsver-

ordnung» (KiBeV) stammt aus dem Jahre 1977 und wurde seither keiner grundlegen-

den Revision unterzogen. Den Entwicklungen der vergangenen 30 Jahre trägt sie nicht 

mehr Rechnung. Heute wird das Kind nicht mehr nur als Objekt, sondern zunehmend 

als Subjekt der Rechtsordnung wahrgenommen. Deshalb soll auch im Bereich der 

ausserfamiliären Betreuung dem Wohl und dem Schutz des Kindes mehr Beachtung 

geschenkt werden. Ziel der Revision ist es, durch geeignete Massnahmen, wie z.B. der 

Schaffung einheitlicher Standards oder der Forderung nach vermehrter Aus- und 

Weiterbildung, zur Qualitätssteigerung und -sicherung in diesem Bereich beizutragen. 

Zudem soll durch einheitliche Regelungen des Bewilligungsverfahrens und der 

Aufsicht eine Harmonisierung dieses Rechtsgebiets unter den Kantonen erreicht 

werden.  
 

Der Schweizerische Gemeindeverband begrüsst die angestrebte Qualitätssteigerung 

und -sicherung bei der ausserfamiliären Betreuung von Kindern und befürwortet die 

Stossrichtung der Verordnungsrevision. Er hat alles Interesse daran, dass die vom 

Staat erbrachten Dienstleistungen, welche insbesondere zuerst auf kommunaler 

Ebene ihre Auswirkungen entfalten, geeignet sind, die gesetzten Ziele zu erreichen. 

 

 



 

2 
 
Der Schweizerische Gemeindeverband bezweifelt aber, dass alle im vorliegenden 

Vorentwurf skizzierten Massnahmen zur Zielerreichung beitragen. Insbesondere 

schiesst die Regelungsdichte der Verordnung weit über das Ziel hinaus. Im Vorentwurf 

wird in erster Linie die Organisation des Vollzuges und der Aufsicht eingehend und 

detailliert geregelt. Neu soll vor allem die kantonale Ebene dafür zuständig sein.  

Die heute in den Kantonen und den Gemeinden bestehenden Vollzugslösungen bei 

der ausserfamiliären Kinderbetreuung sind unterschiedlich ausgestaltet. Dies hängt 

sehr eng mit der Organisation anderer Rechtsgebiete, z.B. Kindesschutz-, Schul-, So-

zial- und Sicherheitsbereich, zusammen. Diese befassen sich ebenfalls mit dem Wohl 

und dem Schutz des Kindes und sind je nach Kanton auf kantonaler oder kommunaler 

Ebene angesiedelt. Eine enge Zusammenarbeit und Koordination der für diese 

Bereiche verantwortlichen Personen ist zwingend notwendig, um eine einheitliche und 

sachgerechte Praxis zum Schutz der Kinder zu erzielen, um im Einzelfall rasch und 

adäquat reagieren zu können und um geeignete, den lokalen oder regionalen 

Gegebenheiten angepasste Lösungen zu finden. Die im Vorentwurf skizzierten Vor-

schläge zur Regelung des Vollzugs und der Aufsicht nehmen keine Rücksicht auf die 

bestehenden Organisationsstrukturen der Kantone und Gemeinden. Die neuen Be-

stimmungen mögen daher vielleicht zu einer Vereinheitlichung und Zentralisierung 

der Organisationsstruktur, nicht aber notwendigerweise zu einer Steigerung und Si-

cherung der Qualität in der ausserfamiliären Kinderbetreuung beitragen. Zur Zieler-

reichung ist viel mehr entscheidend, dass jeder Kanton zusammen mit den Gemein-

den jene Vollzugs- und Aufsichtsorganisation entwickelt, welche die effizientesten, 

wirksamsten und den örtlichen Gegebenheiten Rechnung tragenden Lösungen er-

möglichen. Staatliche Aufgaben können auf unterschiedliche Art und Weise wahrge-

nommen werden. Gerade diese Vielfalt trägt dazu bei, dass ein Wettbewerb um das 

bessere Instrumentarium zur Zielerreichung möglich ist. Mit der vorliegenden Revi-

sion wird diese Stärke des föderalistischen Systems zunichte gemacht. 

Der Schweizerische Gemeindeverband beantragt daher, dass die Organisation und die 

Aufsicht den Kantonen und Gemeinden zur Regelung überlassen werden. Diese 

Forderung erfolgt auch vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Organisationsau-

tonomie der Kantone und Gemeinden, der auch von der Bundesebene zwingend ein-

zuhalten ist. Weiter fordert der Gemeindeverband, dass der Bund in der Verordnung in 

erster Linie Rahmenbedingungen, messbare Ziele und Standards formuliert, um das 

Wohl und den Schutz der Kinder zu garantieren und um so eine Angleichung der 

Betreuungspraxis zwischen den Kantonen zu ermöglichen. 

 

Staatliche Standards im Bereich der Fremdbetreuung sind nach Ansicht des 

Schweizerischen Gemeindeverbandes notwendig. Insbesondere ist der Rege-

lungsbedarf zum Schutze des Kindes bei Pflegeverhältnissen grösser als bei der 

Betreuung von Kindern während des Tages. Aber selbst im Bereich des Pflegever-

hältnisses sollen sich staatliche Rahmenvorgaben auf das Wesentliche beschränken. 
Vor diesem Hintergrund sind die im Vorentwurf skizzierten Regelungen der Bewilli-

gungspflicht für die ausserfamiliäre Tagesbetreuung weder praxis- noch vollzugs-

tauglich. Dass Krippen und gewerbsmässige Tageseltern die erforderlichen Voraus-

setzungen zur Betreuung fremder Kinder erbringen müssen, ist unbestritten. Aber die 

Abgrenzung dieser ausserfamiliären Betreuungsformen von jenen, die keiner Bewilli-

gungspflicht unterstehen, zielt in die falsche Richtung, verursacht einen enormen 
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Verwaltungsaufwand und wird in der Praxis viele Auslegungsschwierigkeiten nach 

sich ziehen. Eine solche Überreglementierung erschwert es vor allem Eltern, Berufs-

tätigkeit und Bedürfnisse des Kindes im Alltag zu vereinen. Die Suche nach geeigneten 

Betreuungslösungen ist heute bereits schwierig genug. In der Praxis sind Eltern 

zusätzlich zum festen Betreuungsplatz, sei es in einer Krippe oder bei einer Ta-

gesmutter, oft  noch auf andere Lösungen angewiesen, insbesondere wenn Kinder 

krank, Krippen geschlossen oder die Betreuungspersonen unabkömmlich sind. Das 

Finden solcher zusätzlicher Lösungen darf nicht noch mit einem enormen admi-

nistrativen Aufwand erschwert, ja vereitelt werden. Das skizzierte System entmündigt 

die Erziehungsberechtigten, erstickt und verhindert jede Form von Frauen- und Fami-

liensolidarität, Nachbarschaftshilfe und richtet sich gegen ein in jeder Gesellschaft 

notwendiges freiwilliges Engagement. Damit praxis- und vollzugstaugliche Lösungen 

gefunden werden, ist daher die Regelung der Abgrenzung zwischen bewilligungs- und 

nichtbewilligungspflichtiger Betreuung grundlegend zu überarbeiten und den 

Kantonen und den Gemeinden entweder ganz oder ergänzend zu einer Bun-

desregelung zu überlassen. 
 

Aus all den vorerwähnten Gründen, insbesondere wegen der Überreglemen-
tierung im Bereich der ausserfamilieren Betreuung, des Vollzuges und der 
Aufsicht durch den Bund, lehnt der Schweizerische Gemeindeverband die 
Kinderbetreuungsverordnung in der vorliegenden Fassung ab. Der Verband 
beantragt, dass bei der Überarbeitung des Vorentwurfes die 
Kommunalverbände beigezogen werden.  
 
Adoptionsverordnung 
Im Bereich der Bestimmungen über die Adoption wurden keine substanziellen mate-

riellen Änderungen vorgenommen. Daher hat der Schweizerische Gemeindeverband 

keine Ergänzungen zu den einzelnen Bestimmungen anzubringen. 
 

Für Ihre Kenntnisnahme und für die Berücksichtigung unserer Erwägungen und 

Anträgen danken wir Ihnen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEMEINDEVERBAND 

Präsident Stv.Direktorin 

  
Hannes Germann Maria Luisa Zürcher 

Ständerat Fürsprecherin 

 

 

Dreifach 

 

Kopie: 

- Schweizerischer Städteverband, Bern 

- Städteinitiative, Luzern 

 


